
Vorgeschichte Art. 95

Artikel 95
Alle Richter, Schöffen und Mitglieder der gesellschaftlichen Gerichte werden 

durch die Volksvertretungen oder unmittelbar durch die Bürger gewählt. Sie er
statten ihren Wählern Bericht über ihre Arbeit. Sie können von ihren Wählern 
abberufen werden, wenn sie gegen die Verfassung oder die Gesetze verstoßen 
oder sonst ihre Pflichten gröblich verletzen.
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I. Vorgeschichte

1. Unter der Verfassung von 1949.
a) Nach Art. 131 der Verfassung von 1949 wurden die Richter des Obersten Ge- 1 

richtshofes auf Vorschlag der Regierung der Republik durch die Volkskammer gewählt.
Die Richter der Obersten Gerichte der Länder wurden auf Vorschlag der Landesregierun
gen von den Landtagen gewählt. Die übrigen Richter wurden von den Landesregierungen 
ernannt. Die Laienrichter wurden nach Art. 130 Abs. 2 auf Vorschlag der demokratischen 
Parteien und Organisationen durch die zuständigen Volksvertretungen gewählt. Nach 
Art. 132 konnten die Richter des Obersten Gerichtshofes von der Volkskammer, die 
durch die Landtage gewählten oder durch die Landesregierungen ernannten Richter von 
den Landtagen abberufen werden, wenn sie gegen die Verfassung oder die Gesetze versto-
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